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gleich waren , ſo folgte daraus nichts deſto weniger keine abſolute bürger⸗
liche Gleichſtellung , indem ein zahlungsunfähiger Bürger es ſich gefallen
laſſen mußte , zur Berichtigung ſeiner Schulden mit ſeiner ganzen Familie
an irgend einen wohlhabenden anderen Bürger , ja ſelbſt einen nichtiſrae⸗

litiſchen Fremdling , der im Lande wohnte , zu Knechten verkauft zu wer⸗
den ( Lev . 25 , 39 . 47 . ) . Der Kaufpreis wurde jedoch nach dem Werthe
der binnen einer kurzen Reihe von Jahren zu leiſtenden Arbeiten berech⸗
net , indem im nächſten Erlaßjahre alle Leibeigenſchaft eines gebornen
Iſraeliten von ſelbſt wieder aufhörte (vergl . §. 66 . Deut . 15 , 12. ) . Wollte

jedoch im Erlaßjahr ein Knecht oder eine Magd freiwillig im Dienſte
ihres bisherigen Herrn verbleiben , ſo ſtand einem Ifraeliten auch dieſes
unbeſchadet ſeiner übrigen Rechte frei ( Deut . 15 , 16 . 17. ) ; nur durfte er
in dieſem Falle , nachdem ihm zum bleibenden Zeichen ſeiner Leibeigenſchaft
das Ohrläppchen mit einem Pfriemen an die Thüre des Hauſes einen

Augenblick war feſtgenagelt worden , ſeine Freiheit nie mehr zurückverlangen .

XXV . Moyſes . Fortſetzung .

Rechtspflege .

§. 113 .

Alle in die Gemeinde Gottes aufgenommenen Ifraeliten , Reiche wie

Arme, der König wie der Leibeigene , ſtanden ſich ſomit in Beziehung auf
ihre bürgerlich- theokratiſchen Rechte einander vollkommen gleichberechtiget
gegenüber , und das Verbrechen heimtückiſchen Seelenverkaufes ſollte , an
einem Iſraeliten verübt , ſogar mit dem Tode beſtraft werden ( Deut . 24 , 7. ).
Auf dieſen Grundſatz hin durfte Niemand , welcher ſich eines auch noch
ſo ſchweren Verbrechens ſchuldig gemacht hatte , bloß auf Eines Zeugen
Ausſage hin verurtheilt werden ( Deut . 17 , 6. 19 , 15. ) , weil man ſonſt
dem Einen mehr als dem Anderen Glauben geſchenkt hätte . An falſchen

Zeugen ſollte , wenn die Falſchheit ihrer Ausſage erwieſen war , eben die

nämliche Strafe , welche ſie über einen unſchuldigen Mitbürger herbeizu⸗
führen geſonnen waren , ſelber vollzogen werden ( Deut . 19 , 16 —21 . ) .

Insbeſondere ſollten Wittwen und Waiſen ihres Rechtes nicht beraubt

werden dürfen ( Deut . 24 , 17 . 27 , 19. ) .



Dieſe rechtliche Gleichheit drückt ſich beſonders ſprechend in jenem ge⸗

ſetzlich vorgeſchriebenen Opfer aus , durch welches der Todtſchlag unbe⸗

kannten Urhebers in Zukunft ſollte geſühnt werden ( Deut . 21 , 1—9 . ) .

Wenn man auf freiem Felde einen erſchlagenen Leichnam fand , ohne eine In

Spur des Todtſchlägers entdecken zu können , ſo waren die Aelteſten der 6

dem Leichname nächſtgelegenen bürgerlichen Gemeinde verpflichtet , eine 0

junge , noch nicht zur Arbeit gebrauchte Kuh an einem einſamen felſigen

Orte abzuſchlachten , und ſollten in Beiſein eines levitiſchen Prieſters über

deren rauchendem Blute ihre Hände abwaſchen mit der feierlichen Be⸗

theuerung , daß weder ſie ſelbſt an dem geſchehenen Todtſchlag Schuld hät⸗

ten , noch ihnen der Urheber desſelben bekannt ſei . Auf dieſe Weiſe wurde

auch die Ehre eines muthmaaßlichen Selbſtmörders noch heilig geachtet .

Aus der gleichen Urſache mußte ſelbſt der Leichnam eines mit dem Tode

beſtraften Verbrechers , nachdem derſelbe den Tag über am Pfahle ge⸗

hangen , noch vor Sonnenuntergang begraben werden ( Deut . 21 , 22 . 23. ) .

§. 115 .

In Beziehung auf gleichmäßige Handhabung der Strafgerechtigkeit
wurde beſtimmt , daß verdiente Todesſtrafe nur von den Schuldigen allein

getragen , und weder von Eltern auf Kinder , noch von Kindern auf El⸗

tern ausgedehnt werden dürfe ( Deut . 24 , 16. ) . Wer zu Stockſchlägen

verurtheilt wurde , durfte ihrer nicht über 40 bekommen Oeut . 25 , 239

In Beziehung auf gleiches Beſitzrecht wurden die Iſraeliten ange⸗

halten , den Leviten ihre geſetzlichen Zehenten , Erſtlinge und ſonſtige Ge⸗

bühren pünktlich und ungeſchmälert zu entrichten Deut . 12 , 19 . 14 , 27 .

18 , 1 — 5 , und unter einander die einmal durch Grenzſteine beſtimmte
Marklinie ( Deut . 19 , 14 . 27 , 17 . ) heilig zu halten .

Im Handel und Wandel ſollte nur einerlei und zwar gerechtes und

vollhaltiges Maaß und Gewicht geführt werden Peut . 25 , 13 — 16 . ) .

XXVI . Moyſes . Fortſetzung .

Hauswirthſchaft und Armenpflege .

. 116 .

Außer dieſer ſtrengen Rechtlichkeit wollte Gott jedoch , daß auch natio⸗

naler Gemeinſinn und brüderliche Hilfsbereitwilligkeit ( Levit . 19 , 16 —18 . )
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